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Rechtsgrundlagen bzgl. Kranen

wenden sich an:
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Definition Kran und Bauarten gemäß Norm

Krane sind Hebezeuge, die mit einem Tragmittel eine Last heben und 

zusätzlich in eine oder mehrere Richtungen bewegen können.

DGUV Vorschrift 52 „Krane“, da zusätzliche Gefahren als bei 

Winden

ID 062155

Verfahren in mehrere

Richtungen und Heben:

Brücken- und Portalkran

Verfahren in eine

Richtung und Heben:

Schienenlaufkatze

nur Heben:

Winde

Schwenken, Verfahren 

und Heben:

Auslegerkran, Schwenkarmkran

Quelle: DGUV Information 209-012

DGUV 

Vorschrift 54

„Winden“



Zuordnungsbegriffe von Kranen

§ 2 Abs. 7 DGUV Vorschrift 52 „Krane“

ortsveränderlich  → einsetzbar an wechselnden Standorten (z.B. Baustellen)

ortsfest  → Kran wird nur an einem Standort betrieben (z.B. Werkhalle)

handbetrieben  → Hub- und alle Kranbewegungen durch Muskelkraft

teilkraftbetrieben  → nur die Hubbewegung oder eine oder mehrere andere 

  Kranbewegungen kraftbetrieben

kraftbetrieben  → Hub- und mind. eine weitere Bewegung kraftbetrieben

ID 019658

ACHTUNG! 

Auch Krane mit kleiner Tragfähigkeit (z.B. 30 kg) fallen in den Bereich der Vorschrift.



Jede Kranbauart ist für einen bestimmten Zweck gebaut, z.B.

ID 009032
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Aufbau des Rechtssystems

Maschinenverordnung

wendet sich an 

Kranhersteller

Kranhersteller baut Krane 

für bestimmte Einsatzgebiete 

und muss dem Betreiber 

kommunizieren, was beachtet 

werden muss.

z.B.

„Bestimmungsgemäße 

Verwendung“

ID 019674

Betriebssicherheitsverordnung

wendet sich an 

Kranbetreiber

Kranbetreiber müssen die 

Informationen der 

Betriebsanleitung 

gemäß TRBS 1111 beachten

(gilt auch für Kranführende)

Betreiber erstellen anhand 

Betriebsanleitung und 

Gefährdungsbeurteilung eine 

Betriebsanweisung.

Kommunikation 

über

Betriebsanleitung



Kommunikation betrieblicher Anforderungen an Kranführende

Betriebsvorschriften aus UVV

(bisher)

ID 021510

Betriebsanweisung 

gemäß BetrSichV

derzeit 

Überführung 

von UVV zu 

DGUV Regel

BGHM.de

webcode 402



Rechtsgrundlagen zur Qualifikation zum Führen von Kranen

ID 021511

TRBS 2111 (insbes. Absätze 5.3.1. und 5.3.2)

Mechanische Gefährdungen - Allgemeine Anforderungen

TRBS 1116 (auch Qualifikation von Ausbildern)

Qualifikation, Unterweisung und Beauftragung von Beschäftigten

für die sichere Verwendung von Arbeitsmitteln

DGUV Grundsatz 309-003

Auswahl, Unterweisung und Befähigungsnachweis von Kranführern 

DGUV Vorschrift 52 (Abschnitt IV) (bzw. ab ca. 2027 DGUV Regel 109-018)

Krane (Arbeitsplätze mit und im Umfeld von Kranen)

BetrSichV §12 (3)
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Gruppenarbeit: Notwendigkeit der Qualifizierung

• Wissen über rechtliche Anforderungen

an Kranführende

an Qualifizierende für Kranführende

• Wissen über Gefährdungen und Unfallgeschehen

• Verantwortung des Qualifizierenden

ID 021546



Aufgabenstellung Gruppe 1

Rechtliche Anforderungen an Kranführende

Welche rechtlichen Vorgaben sind zu berücksichtigen?

Gliederungspunkte :

• berufsgenossenschaftliche Vorschriften

• konkretisierende Grundsätze

• Vorgaben zur Dauer einer Ausbildung

• Vorgaben zur Beauftragung

• arbeitsmedizinische Eignungsuntersuchungen

Beschreiben Sie den Formalen Weg, bis eine mitarbeitende Person Krane selbstständig 

führen darf.

ID 021547



Aufgabenstellung Gruppe 2

Rechtliche Anforderungen an Qualifizierende von Kranführenden

Welche rechtlichen Vorgaben sind zu berücksichtigen?

Gliederungspunkte :

• aus dem staatlichen Regelwerk

• Qualifizierungs-Grundsätze (auch verwandte)

• Vorgaben zur Dauer einer Ausbildung

• Vorgaben zur Beauftragung

• arbeitsmedizinische Eignungsuntersuchungen

Wie geht man als Qualifizierender damit um, wenn ein Auftraggeber Abweichungen von dem 

staatlichen oder den BG-lichen Regelwerk bzw. Grundsätzen fordert?

ID 021548



Aufgabenstellung Gruppe 3

Unfallgeschehen und Gefahrenvermeidung

Ermitteln Sie, welche Unfälle im Zusammenhang mit Kranen geschehen.

Ordnen Sie jeweils die physikalische Gefährdungsursache zu.

Benennen Sie jeweils, warum dieser Unfall bei der Bedienung von Kranen geschieht.

Beschreiben Sie jeweils, welche Pflichten sich daher für Unternehmende, Qualifizierende 

und Kranführende ableiten lassen.

ID 021549



Aufgabenstellung Gruppe 4

Verantwortung des Qualifizierenden

Ermitteln Sie, wofür Ausbilder / Ausbilderinnen rechtlich verantwortlich sind.

Benennen Sie dazu ggf. Regeln oder Grundsätze, die diese Forderungen konkretisieren 

oder sogar inhaltliche Vorgaben machen.

Welche Unfälle im Umfeld von Kranen geschehen durch mangelhafte Qualifikation?

Benennen Sie, wie Qualifizierende Einfluss auf die Qualität der Ausbildung nehmen können.

Welche ethische und moralischen Verantwortung des Qualifizierenden sehen Sie in diesem 

Zusammenhang?

ID 021550
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